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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

L'initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables» (dite initiative
pour des prix équitables) a pour objectif de réduire les prix surfaits imposés aux
Helvètes en favorisant les importations parallèles. L'objectif est non seulement de
protéger l'industrie, l'hôtellerie, la restauration ou encore l'agriculture qui subissent
des prix excessifs, mais également les consommateurs et consommatrices sur qui ces
prix majorés sont répercutés. Selon une étude, citée par la Commission de l'économie
et des redevances (CER-CN), le surcoût avoisinerait les 15 milliards de francs suisse par
année. Bien que soutenue par la population selon un sondage gfs, l'initiative a reçu un
accueil mitigé des partis bourgeois qui ont jugé le texte excessif. D'un côté, l'UDC s'est
dit sceptique quant à l'impact réel sur les consommateurs et consommatrices. D'un
autre côté, le PLR a estimé que l'initiative était une entrave au marché libre et à la
concurrence. De plus, le Conseil fédéral, par la voix du conseiller fédéral Guy Parmelin,
a précisé que le texte de l'initiative était en inadéquation avec certaines obligations
internationales de la Suisse. Ainsi, la chambre du peuple a recommandé le rejet de
l'initiative par 102 voix contre 58 et 27 abstentions. Les nombreuses abstentions dans le
groupe du Centre (9), dans le Parti socialiste (5) et chez les Verts (11) ont annihilé les
chances de succès de l'initiative populaire.
Par contre, le Conseil national a adopté le contre-projet indirect, proposé par le
Conseil fédéral, qui prévoit une modification de la loi fédérale sur les cartels (LCart). La
chambre du peuple est entrée en matière par 161 voix contre 27 et 2 abstentions. Seules
18 voix du PLR et 9 voix de l'UDC se sont opposées au contre-projet indirect.
Néanmoins, le Conseil national a renforcé le contre-projet du Conseil fédéral. Il a suivi
les recommandations de la CER-CN en incluant, par 150 voix contre 39 et 1 abstention,
non seulement la position dominante mais également le pouvoir de marché relatif
comme entrave à la concurrence. De plus, le Conseil national a adopté, par 114 voix
contre 60, l'interdiction du géoblocage dans le contre-projet indirect. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Im Juni 2022 nahm nach dem Ständerat auch der Nationalrat mit 99 zu 79 Stimmen bei
3 Enthaltungen eine Motion Wicki (fdp, NW) zur Wahrung des Grundsatzes der
Unschuldsvermutung im Kartellgesetz an. Wie Kommissionssprecher Regazzi (mitte, TI)
erklärte, plädiere die Mehrheit der Kommission für die Annahme der Motion, da derzeit
die Unschuldsvermutung und der Untersuchungsgrundsatz in Verfahren der WEKO zu
wenig Anwendung fänden: Bei einem klassischen Gerichtsfall trage die Polizei Fakten
zusammen und führe Ermittlungen durch. Während sich die Staatsanwaltschaft danach
auf belastendes Material fokussiere, ziehe die Verteidigung das entlastende Material
vor. Das Gericht könne dann auf Basis der Unschuldsvermutung entscheiden. Bei einem
Kartellverfahren führe hingegen das Sekretariat der WEKO alleine die Ermittlungen
durch und sammle auf Basis des Untersuchungsgrundsatzes sowohl belastendes als
auch entlastendes Material, welches sie der WEKO dann für die Entscheidungsfindung
zur Verfügung stelle. Das Problem sei, dass das Sekretariat des Öfteren nur belastendes
Material suche und den involvierten Parteien das Vorbringen von entlastendem Material
überlasse, was letzteren  eine schwächere Stellung einbringe. Im Namen der Minderheit
argumentierte Kathrin Bertschy (glp, BE) hingegen, dass bereits heute bei
kartellrechtlichen Sanktionsverfahren die Unschuldsvermutung gelte und die Motion
falsche Schlussfolgerungen suggeriere: Es gebe im Kartellverfahren keine
Beweislastumkehr – bei der also die Beschuldigten ihre Unschuld beweisen müssten –,
so habe die GLP-Fraktion keine Beispiele gefunden, in denen dies der Fall gewesen
wäre. Man dürfe der WEKO nicht auf Basis von Behauptungen solche Unterstellungen
machen, argumentierte die Bernerin weiter. Dem Votum von Bertschy schloss sich auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin an, der die Unschuldsvermutung ebenfalls bereits
gewahrt sah. In der Abstimmung votierten die Fraktionen der SVP, FDP.Liberalen und
der Mitte für Annahme der Motion, die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP
geschlossen dagegen. Das Kartellgesetz soll vom Bundesrat somit dahingehend
angepasst werden, dass der Untersuchungsgrundsatz in dessen Wortlaut in zentraler
Weise vorkommt. 2

MOTION
DATUM: 09.06.2022
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Sommer 2022 stimmte der Nationalrat einer Motion seiner WAK für die Ausweitung
des Förderperimeters der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) auf die
gesamte Schweiz mit 129 zu 49 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. Neu sollen dank
zusätzlicher Ressourcen nicht nur Beherbergungsbetriebe in sogenannten
Fremdenverkehrsgebieten und Badekurorten Darlehen von der SGH erhalten können,
sondern auch Individualbeherbergungsbetriebe (Familienbetriebe) in städtischen
Regionen. Wie die Kommission argumentierte, würden durch die aktuellen
Bestimmungen Betriebe in urbanen Gebieten benachteiligt. Mit der Anpassung sollen
gleich lange Spiesse für alle geschaffen werden, sodass alle von
Finanzierungsschwierigkeiten betroffenen Betriebe von Darlehen profitieren können.
Eine ablehnende Minderheit Aeschi (svp, ZG) argumentierte, dass die Ausweitung des
Perimeters dazu führen würde, dass ländliche Regionen aufgrund der grossen
städtischen Projektanträge das Nachsehen hätten. Zudem kritisierte er die ungenaue
Einschränkung des Perimeters auf Individualbetriebe in den städtischen Gebieten.
Auch Bundesrat Guy Parmelin versuchte vergebens, den Nationalrat davon zu
überzeugen, dass die städtischen Betriebe weniger stark auf solche Darlehen
angewiesen seien als diejenigen in Regionen mit einer (saisonal) stark schwankenden
Tourismusaktivität. Städtische Betriebe könnten gemäss Parmelin rentabler betrieben
werden und einfacher an Kredite von Finanzinstituten kommen, weshalb es keiner
nachrangigen Unterstützung durch die SGH bedürfe. In einer nächsten Etappe wird sich
der Ständerat mit dem Anliegen beschäftigen. 3

MOTION
DATUM: 09.06.2022
MARCO ACKERMANN

Im Dezember 2022 stand im Nationalrat eine Motion der WAK-NR zu einer
Untersuchung von Wettbewerbsproblemen bei Brenn- und Treibstoffen auf der
Traktandenliste. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass seit dem russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine die Energiepreise – vor allem bei Öl und Gas sowie deren
Derivaten – stark angestiegen seien. Dies sei zwar einerseits angesichts der
schwierigeren Umstände verständlich, allerdings habe sich etwa der Preis von Benzin
und Diesel vom Erdölpreis abgekoppelt, was Fragen aufwerfe. Das WBF solle deshalb
analog zu Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich die WEKO und den
Preisüberwacher damit beauftragen, diesbezüglich Untersuchungen – namentlich in
den Bereichen der unzulässigen Wettbewerbsabreden, dem Missbrauch der relativen
Marktmacht sowie dem sogenannten Schweiz-Zuschlag – durchzuführen. Die
Gewinnmargen der fossilen Händler hätten auch im Lichte der Kaufkraftdebatte an
Bedeutung gewonnen, so die Kommission in ihrer Begründung. Während eine Mehrheit
der Kommission in diesem strategischen Sektor einen «Konkurrenzmangel» vermutete,
wie Kommissionsprecherin Sophie Michaud Gigon (gp, VD) erklärte, verneinte die
Minderheit dies. Olivier Feller (fdp, VD) mahnte denn auch davor, der WEKO den
entsprechenden Auftrag zu erteilen, da diese als unabhängige Institution agieren solle
und derzeit auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsverzerrung
vorlägen. Des Weiteren sei der Preisüberwacher bereits aktiv geworden. Auch
Bundesrat Guy Parmelin war im Rat davon überzeugt, dass die Aufsichtsbehörden ihre
Aufsichtsarbeiten unabhängig und sorgfältig wahrnehmen würden und eine Intervention
vonseiten seines Departements nicht angezeigt sei. Mit 106 zu 81 Stimmen bei 2
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Motion dennoch an. Als Zweitrat wird sich der
Ständerat mit der Motion beschäftigen. 4

MOTION
DATUM: 14.12.2022
MARCO ACKERMANN

1) BO CN, 2020, pp.204 s.; BO CN, 2020, pp.209 s.; AZ, LT, NZZ, 26.2.20; So-Bli, 1.3.20; CdT, Lib, NZZ, TA, 10.3.20
2) AB NR, 2022, S. 1061 ff.
3) AB NR, 2022, S. 1063 ff.
4) AB NR, 2022, S. 2380 f.
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